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Bekanntmachung 
 
Genehmigung eines Hubschrauberlande-
platzes für Rettungszwecke (Dachlande-
platz) am Flugfeldklinikum nach § 6 Luft-
verkehrsgesetz (LuftVG). 
 
Der Klinikverbund Südwest hat am 
22.11.2018 die Genehmigung eines Lande-
platzes für Rettungszwecke nach § 6 Luftver-
kehrsgesetz (LuftVG) auf dem Gelände des 
Flugfeldklinikums beantragt. Der Hubschrau-
berlandeplatz für Rettungszwecke soll auf 
dem Dach des Klinikumgebäudes, mit zentra-
lem Zugang zu den Schockräumen, eingerich-
tet werden. Der Landeplatz ist aus Gründen 
der medizinischen Notfallversorgung der Re-
gion als auch den Krisen- und Katastrophen-
fallanforderungen erforderlich. Dieser Lande-
platz wird nach Inbetriebnahme, voraussicht-
lich im Jahr 2024, die beiden Hubschrauber-
landeplätze der bisherigen Klinikstandorte 
Sindelfingen und Böblingen ersetzen. 
 
Für die Erteilung der luftrechtlichen Genehmi-
gung ist ein Genehmigungsverfahren nach § 6 
Luftverkehrsgesetz (LuftVG) erforderlich. Das 
Regierungspräsidium Stuttgart ist Genehmi-
gungsbehörde gem. § 50 ff. Luftverkehrs-
Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) i.V.m. § 1 der 
Verordnung des Ministeriums für Umwelt und 
Verkehr über die Zuständigkeiten auf dem 
Gebiet der Luftverkehrsverwaltung vom 
21.09.1998 (GBl. 1998 S. 616 ff. zuletzt geän-
dert am 26.06.2018). 
 
Der Antrag und die dazugehörenden Unterla-
gen liegen in der Zeit 
 
vom 18. Februar bis 18. März 2019 
 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
 
Bei der Stadtverwaltung Sindelfingen: 
Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen, 6. 
Stock, Baupunkt, Rathausplatz 1, 71063 Sin-
delfingen, während der Dienststunden (Mon-
tag bis Mittwoch von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag 



von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr 
bis 18.00 Uhr, Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr)  
 
Bei der Stadtverwaltung Böblingen: 
Baurechts- und Bauverwaltungsamt, Neues 
Rathaus, Ebene 11, Zimmer 661, Marktplatz 
16, 71032 Böblingen, während der Dienst-
stunden (Montag: 8.30 bis 12.00 Uhr und 
13.30 bis 16.00 Uhr, Dienstag: 8.30 bis 12.00 
Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr, Mittwoch: 8.30 
bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr, Don-
nerstag: 8.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 
16.30 Uhr, Freitag: 8.30 bis 12.00 Uhr). 
 
 
Zweckverband Flugfeld Böblin-
gen/Sindelfingen: 
Konrad-Zuse-Platz 1, 71034 Böblingen, 1. 
Stock, Foyer der Geschäftsstelle, während der 
folgenden Zeiten  
montags:  von 9.00 bis 12.30 Uhr und von 
13.30 bis 16.00 Uhr, 
dienstags:  von 9.00 bis 12.30 Uhr und von 
13.30 bis 18.00 Uhr, 
mittwochs:  von 9.00 bis 12.30 Uhr und von 
13.30 bis 16.00 Uhr, 
donnerstags: von 9.00 bis 12.30 Uhr und von 
13.30 bis 16.00 Uhr, 
freitags:  von 9.00 bis 12.30 Uhr. 
 
1. Jeder, dessen Belange durch das Vor-
haben berührt werden, kann bis spätestens 2 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das 
ist bis zum 01.04.2019, Einwendungen in den 
Auslagestellen an das Regierungspräsidium 
Stuttgart, Ruppmannstraße 21 in 70565 Stutt-
gart, schriftlich oder zur Niederschrift erheben. 
 
2. Die Vertretung durch einen Bevoll-
mächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung 
ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzu-
weisen. Durch Einsichtnahme in die Antrags-
unterlagen, Erhebung von Einwendungen o-
der Vertreterbestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet. 
 
3. Über die Einwendungen wird nach 
Abschluss des Anhörverfahrens durch das 
Regierungspräsidium Stuttgart entschieden. 
 
Regierungspräsidium Stuttgart, 
den 24.01.2019 



 
 


